
 

 
 

 
LLP – Studierendenmobilität 
NEBENVEREINBARUNG 
Hochschuljahr 2009/2010 

 
Ich verpflichte mich: 
 

• die Beihilfe ausschließlich zur Deckung der Kosten für Reise, Lebensunterhalt und Sprachvorbereitung 
zu verwenden, die mir im Rahmen des geplanten Auslandsstudienaufenthaltes entstehen, 
 
• den an der Gasthochschule vorgesehenen Studienplan (Learning Agreement) einzuhalten und 
meiner Heimathochschule unverzüglich jede Änderung des ursprünglich eingereichten Antrags (auch 
der Aufenthaltsdauer) mitzuteilen, 
 
• meiner Heimathochschule das von den Koordinatoren der Gasthochschule unterschriebene Learning 
Agreement, worin die Durchführung des Studienprogramms bestätigt wird unmittelbar nach meiner 
Ankunft an der Gasthochschule zuzusenden 
 
• bei einem einsemestrigen Aufenthalt SOFORT nach der Ankunft an der Gasthochschule eine 
Aufenthaltsbestätigung mit dem Ankunftsdatum und dem Abreisedatum zuzusenden, bei einem 
zweisemestrigen Aufenthalt die Aufenthaltsbestätigung mit dem Ankunftsdatum und dem 
Abreisedatum bis spätestens am 15. APRIL an die Heimathochschule zu senden 
 
• jede Änderung der Aufenthaltsdauer per erneuter Zusendung der Aufenthaltsbestätigung and die 
Internationalen Angelegenheiten mitzuteilen(Faxnummer siehe Aufenthaltsbestätigung) 
 
• selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, da mit dem Programm keinerlei 
Versicherungsschutz verbunden ist (Achtung: Es besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten an der 
Gruppenversicherung des DAAD teilzunehmen, Kranken-/Unfall- und Haftpflichtversicherung , nähere 
Auskünfte beim DAAD, Versicherungsstelle Tel.:0228/882-294), 
 
• einen Abschlussbericht über das Studium an der Gasthochschule anzufertigen. 

 
Die Formulare Learning Agreement; Aufenthaltsbestätigung, Abschlussbericht und weitere nützliche 
Informationen zum Aufenthalt finden Sie auf folgender Homepage: http://www.uni-stuttgart.de/ia/auslstud/ 
europa/erasmus/pflichten.html 
 
Ich erkläre mich einverstanden, die Beihilfe ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn ich den 
Auslandsaufenthalt nicht antrete, vorzeitig abbreche oder die hier genannten Verpflichtungen verletze. Mir ist 
bekannt, dass ein Anspruch auf einen vollen Förderungsmonat nur besteht, wenn mindestens 15 Tage 
lückenlos vor Ort verbracht wurden oder noch studienrelevante Tätigkeiten im Anschluss erbracht werden 
müssen. 
 
Ich versichere, dass ich für die Laufzeit des LLP - Stipendiums keine Förderleistungen anderer Organisationen 
oder Behörden in Anspruch nehmen werde, die nicht mit der Heimathochschule abgestimmt sind. 
 
Ich versichere ferner, dass ich bislang keine LLP-Förderung (früher Sokrates/Erasmus)erhalten habe (eine 
wiederholte Teilnahme am LLP-Programm (früher Sokrates/Erasmus) ist ausnahmslos ausgeschlossen). 
 
 
Name, Vorname   ______________________________  Gasthochschule____________________________ 
 
Ort, Datum           ______________________________ 
 
Unterschrift          ______________________________


